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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

·  1.1 Produktidentifikator

·  Handelsname: Ranex Rust Buster
·  1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
·  Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Entroster

·  1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
·  Hersteller/Lieferant:

Handelsonderneming Weerstand
Hendrik Bulthuisweg 10
8606 KB Sneek
Nederland
tel. +31 6 55308639
e-mail: info@ranexrustbuster.nl
internet: www.ranexrustbuster.nl

·  Auskunftgebender Bereich: info@ranexrustbuster.nl
·  1.4 Notrufnummer:

Lieferant nur erreichbar während der Bürozeiten.
tel. +31 6 55308639

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

·  2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
·  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

·  2.2 Kennzeichnungselemente
·  Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
·  Gefahrenpiktogramme

GHS05

· Signalwort Gefahr

·  Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorsäure

· Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

·  Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

·  2.3 Sonstige Gefahren
·  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
·  PBT:

Erfüllt nicht die spezifischen Kriterien in Anhang XIII der Verordnung 1907/2006 und die Stoffe werden nicht als PBT betrachtet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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·  vPvB:
Erfüllt nicht die spezifischen Kriterien in Anhang XIII der Verordnung 1907/2006 und die Stoffe werden nicht als vPvB
betrachtet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

·  3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
·  Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

·  Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2

Phosphorsäure  Skin Corr. 1B, H314 25-50%

CAS: 7720-78-7
EINECS: 231-753-5

Eisen(II)-sulfat  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 2,5-<10%

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

·  4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
·  Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
·  Nach Einatmen:

Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

·  Nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
Sofort ärztlichen Rat einholen.

·  Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Mit Wasser spülen, mindestens 15 Minuten.
Kontaktlinsen entfernen.

·  Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

·  4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Für Ratschläge eines Spezialisten sollten Ärzte sich an die Anti Gift Leitstelle wenden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

·  5.1 Löschmittel
·  Geeignete Löschmittel:

Nicht anwendbar. Das Produkt ist nicht brennbar.
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

·  Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
·  5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.
Phosphorsäure und Phosphordämpfe.
Reizende Dämpfe.
Löschwasser eingesetzt, die in Kontakt mit dem Produkt gewesen ist, kann ätzend sein.

·  5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
·  Besondere Schutzausrüstung:

Standard Schutzkleidung für die Feuerwehr.
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

·  Weitere Angaben
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

·  6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Geeignete Schutzausrüstung verwenden (siehe Kapitel 8).
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

·  6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Lecks schließen, wenn gefahrlos möglich.
Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere Mengen sollten nicht in das Abwasser
oder andere Gewässer gelassen werden.

·  6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

·  6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

·  7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

·  Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

·  7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
·  Lagerung:
·  Anforderung an Lagerräume und Behälter: Säurebeständigen Fußboden vorsehen.
·  Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
·  Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
·  Lagerklasse:
·  Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
·  7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

·  Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

·  8.1 Zu überwachende Parameter

·  Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

7664-38-2 Phosphorsäure

AGW Langzeitwert: 2 E mg/m³
2(I);DFG, EU, AGS, Y

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

·  8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
·  Persönliche Schutzausrüstung:
·  Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

·  Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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·  Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradierung.

·  Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und einzuhalten.
·  Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).

·  Körperschutz:
Schutzanzug verwenden (EN ISO 13688).
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (EN 13034-6).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

·  9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
·  Allgemeine Angaben
·  Aussehen:

Form: Flüssigkeit
Farbe: Farblos

·  Geruch: Geruchlos
·  Geruchsschwelle: Nicht bestimmt

· pH-Wert bei 20 °C: 1,5 (1% H3PO4)

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: > 100 °C

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

·  Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar

·  Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich

· Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt
Obere: Nicht bestimmt

· Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa

· Dichte bei 20 °C: 1,2
· Relative Dichte Nicht bestimmt
· Dampfdichte Nicht bestimmt
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollständig mischbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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·  Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt

· Viskosität:
Dynamisch: Nicht bestimmt
Kinematisch: Nicht bestimmt.

·  Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %
VOC (EU)   0,00 %

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

·  10.1 Reaktivität Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
·  10.2 Chemische Stabilität
·  Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
·  10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
·  10.5 Unverträgliche Materialien:

Vermeiden Sie den Kontakt mit Basen, Metalloxiden und Metallen.
Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.
Oxidationsmittel, starke Säuren, Alkali-und Erdalkalimetalle, verschiedene Kunststoffe, Leichtmetalle (+ Legierungen).

·  10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Gefährliche Zersetzungs aus der Verflüchtigung, Reaktion oder Oxidation der Substanzen hergestellt werden.
Phosphoroxide (z.B. P2O5)
Die Abbauprodukte sind abhängig von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Materialien.
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

·  11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
·  Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7664-38-2 Phosphorsäure

Oral LD50 2600 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 2740 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ LC50/4 h 850 mg/l (Ratte) (2hrs)

·  Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

·  Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschäden.

·  Atemwege: Korrosiv für die Atemwege.
·  Mundaufnahme Stark reizend auf Mund, Rachen und Verdauungstrakt.
·  Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

7664-38-2 Phosphorsäure

Oral NOAEL (rep dose tox) 250 mg/kg bw/day (Ratte)
54 Tage

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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·  Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

·  12.1 Toxizität

·  Aquatische Toxizität:

7664-38-2 Phosphorsäure

EC50 (48h) >100 mg/l (Daphnia Magna) (OECD202)

EC50 (72h) (statisch) >100 mg/l (Desmodesmus Subspicatus) (OECD201)

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
·  12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
·  12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
·  Weitere ökologische Hinweise:
·  Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erniedrigung führen. Ein niedriger pH-Wert
schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration erhöht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach
dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.

·  12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
·  PBT:

Erfüllt nicht die spezifischen Kriterien in Anhang XIII der Verordnung 1907/2006 und die Stoffe werden nicht als PBT betrachtet.
·  vPvB:

Erfüllt nicht die spezifischen Kriterien in Anhang XIII der Verordnung 1907/2006 und die Stoffe werden nicht als vPvB
betrachtet.

·  12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

·  13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
·  Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

·  Ungereinigte Verpackungen:
·  Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

·  14.1 UN-Nummer
·  ADR,RID,ADN, IMDG, IATA UN1805

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
·  ADR/RID/ADN 1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG, Gemisch
· IMDG, IATA PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, mixture

·  14.3 Transportgefahrenklassen

·  ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

·  Klasse 8 Ätzende Stoffe
·  Gefahrzettel 8 

·  14.4 Verpackungsgruppe
·  ADR,RID,ADN, IMDG, IATA III

(Fortsetzung auf Seite 7)
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·  14.5 Umweltgefahren:
·  Marine pollutant: Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Achtung: Ätzende Stoffe
·  Kemler-Zahl: 80
· EMS-Nummer: F-A,S-B
· Segregation groups Acids

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar

·  Transport/weitere Angaben:

·  ADR/RID/ADN
·  Begrenzte Menge (LQ) 5L
· Beförderungskategorie 3 
·  Tunnelbeschränkungscode E 

· UN "Model Regulation": UN 1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG, GEMISCH, 8, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

·  15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch
Keine zusätzlichen Bemerkungen.

·  Richtlinie 2012/18/EU
·  Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Nationale Vorschriften:

·  Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
·  15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

·  Relevante Sätze
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

·  Abkürzungen und Akronyme:
NOEC: No Observed Effect Concentration
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent
EC50: Effect Concentration, 50 percent
BW: Body Weight
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

·  * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
 DE 


